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Frau
Muster Kunde
Musterstraße 123
12345 Musterstadt

Hof, im Juni 2019

Wechsel des TAN-Verfahrens und Änderung der Vertragsbedingungen 

Ihr Geldkonto Nr. 1234567890
Muster Kunde

Sehr geehrte Frau Kunde,

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Änderungen der Vertragsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH. 
Die aktuell gültigen Fassungen sind als Anlage beigefügt. Änderungen in den Bedingungen sind durch 
Unterstreichungen gekennzeichnet. Soweit Sie bereits (teilweise) über die aktuellen Bedingungen verfügen, betrachten 
Sie dieses Schreiben für die hiervon betroffenen Bedingungen insoweit als unbeachtlich.

Sofern Sie das iTAN-Verfahren nutzen, beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum TAN-Verfahren:

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben für alle Banken werden wir Ihr iTAN-Verfahren (papierhafte iTAN-Liste) zum
13. September 2019 deaktivieren. 

Ab 9. August 2019 werden wir Ihnen das pushTAN-Verfahren anbieten, welches Sie ab dem 13. September 2019 sowohl 
für die Anmeldung zum Fondsbanking als auch zur Freigabe von elektronischen Zahlungsvorgängen benötigen. 

Sie können dann selbstständig die Umstellung auf das pushTAN-Verfahren in Ihrem Banking Portal initiieren. Sie 
erhalten daraufhin innerhalb von 5 Werktagen von uns einen Aktivierungscode per Post zugeschickt. Detaillierte 
Informationen zur Aktivierung des pushTAN-Verfahrens erhalten Sie zusammen mit dem Aktivierungscode.

Weitere Informationen finden Sie außerdem auf www.fondsdepotbank.de

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass von dem Wechsel des TAN-Verfahrens keine Preisänderungen betroffen 
sind.
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Seite 2 zum Schreiben vom Juni 2019 für Ihr Geldkonto Nr. 1234567890

Diese technischen Änderungen sind verbunden mit einer Änderung der Besondere Bedingungen für die Nutzung des 
Fondsbanking und des InfoManager. Die angepassten Besondere Bedingungen werden zukünftig in drei Teilen 
dargestellt:

Teil A enthält die Bedingungen für das OnlineBanking. 
Teil B enthält die Bedingungen für die Nutzung des InfoManager.
Teil C enthält die Schlussbestimmungen. 

Das komplette Dokument ist in der Anlage zu diesem Schreiben enthalten. 

Grundsätzlich gilt für Sie der folgende Absatz, unabhängig von der Nutzung des iTAN-Verfahrens: 
Die Änderungen werden für Sie, unabhängig vom angegebenen Stand der einzelnen Vertragsbedingungen, 
selbstverständlich erst zum 14. September 2019 in Kraft treten. Wir möchten Sie hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass gemäß unserer Allgemeine Geschäftsbedingungen Ihre Zustimmung als erteilt gilt, wenn Sie Ihre Ablehnung nicht 
vor dem 14. September 2019 anzeigen.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Henrichs                                   Sabine Dittmann-Stenger



Auszug aus:

Allgemeine Geschäftsbedingungen In Anlehnung an © Bank-Verlag GmbH   40.000   (07/18)

Grundregeln für die Beziehung zwischen  Kunde und Bank
4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden,  der kein Verbraucher ist
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Kunde, der kein Verbraucher 
ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt 
nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 
BGB hat.

Auszug aus:

Sonderbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH (Stand 1. Januar 2018 2019)
(nachfolgend „Sonderbedingungen“ genannt)
11.3 Preis des Ausführungsgeschäfts
Bei einem Kauf von Investmentanteilen rechnet die Bank gegenüber dem Kunden  den Ausgabepreis der Investmentanteile ab. Dieser setzt sich aus dem Netto-Inven-
tarwert (NAV) zuzüglich des Ausgabeaufschlages bis zum Betrag des im jeweiligen Verkaufsprospekt des Investmentvermögens genannten maximalen Ausgabeauf-
schlages zusammen zuzüglich eines von der Bank erhobenen Ausgabeaufschlags, dessen Höhe sich an dem maximalen Ausgabeaufschlag orientiert, der im jeweiligen 
Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft genannt wird. Bei einem Verkauf von Investmentanteilen rechnet die Bank gegenüber dem Kunden den Rücknahmepreis 
ab. Dieser besteht aus dem Netto-Inventarwert (NAV) abzüglich des Rücknahmeabschlages oder eines sonstigen Rücknahmeentgeltes (z. B. Rücknahmegebühr, Ver-
wässerungsausgleich) bis zum Betrag des im jeweiligen Verkaufsprospekt des Investmentvermögens genannten maximalen Rücknahmeabschlags bzw. des sonstigen 
Rücknahmeentgeltes. Der vom Kunden zu zahlende Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag steht der Bank für die  Ausführung von Kommissionsgeschäften bei Käu-
fen bzw. Verkäufen von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen zu. Die Regelungen zum Netting bleiben unberührt.
11.4 Bearbeitung/Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der Bank unverzüglich, spätestens an dem auf den Eingang bei der Bank folgenden Bankarbeitstag (am Ort der 
Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Drit-
ten, der mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen. Aufgrund dieser Ordermodalitäten kann die Bank dem Kunden zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung keinen festen Preistag, keine feste Zuordnung zu einer bestimmten Handelszeit eines Investmentvermögens und keinen festen Abrechnungspreis 
zusagen. Der Kunde kann eine solche die beschriebene Durchführung der Bearbeitung auch im Voraus zu einem bestimmten Termin beauftragen.
Eine solche Bearbeitung wird die Bank nicht unverzüglich, sondern erst an diesem Termin vornehmen.
Aufträge des Kunden an die Bank mit dem Inhalt, die Weitergabe so zeitig zu veranlassen, dass die Ausführung durch die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depot-
bank, einen Clearer oder einen Dritten zu einem bestimmten Termin erfolgt, wird die Bank nicht entgegennehmen. Bestehen Zweifel, ob ein Kunde eine Bearbeitung 
durch die Bank im Voraus zu einem bestimmten Termin oder eine so zeitige Weitergabe wünscht, dass die Ausführung durch die jeweilige Investmentgesellschaft, 
deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten zu einem bestimmten Termin erfolgt, ist die Bank berechtigt, den Auftrag im Sinne einer Bearbeitung durch die 
Bank im Voraus zu einem bestimmten Termin auszulegen. Maßgebend für den Preis des Ausführungsgeschäfts ist der Wertermittlungstag, zu welchem die jeweilige 
Investmentgesellschaft bzw. deren Depotbank/Clearing-Bank den Auftrag abrechnet (Ausführungszeitpunkt). Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungs-
geschäft zugrunde liegende Ausführungspreis liegen somit nicht im Einflussbereich der Bank. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon 
unverzüglich informieren. Die Regelungen zum Netting bleiben unberührt.
11.5 Netting
Kauforders von Kunden und Verkaufsorders derselben und anderer Kunden stehen in einem Verhältnis der Gegenläufigkeit. Gegenläufige Kauf- und Verkaufsorders 
können von der Bank zusammengefasst werden und die in Folge ermittelte Nettoposition im Wege des Kommissionsgeschäfts an die jeweilige Investmentgesellschaft, 
deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, weitergeleitet werden (Netting). Die Zusammenlegung kann für
einen Einzelfall nachteilig sein. Die Bank wird Aufträge nur zusammenlegen, wenn eine Benachteiligung einzelner Kunden unwahrscheinlich ist. Soweit sie nicht als 
Nettoposition weitergeleitet werden, führt die Bank die zusammengefassten gegenläufigen Kauf- und Verkaufsorders jeweils für sich als Kommissionär durch Selbstein-
tritt aus, ohne dass es einer ausdrücklichen Anzeige gemäß § 405 des Handelsgesetzbuches bedarf. Unter Bearbeitung ist im Falle des Selbsteintritts dessen Ausübung 
durch Eingabe derjenigen Kauf- oder Verkaufsorder ins Kontoführungssystem der Bank zu verstehen, die mit einer gegenläufigen Verkaufs- oder Kauforder eine Verrech-
nungseinheit bildet, indem sie ihr als nächstes zeitlich nachfolgt, sofern die vorangegangene Order nicht ihrerseits bereits Teil einer Verrechnungseinheit ist. Die Eingabe 
ins Kontoführungssystem ist hinsichtlich der jeweils die Verrechnungseinheit bildenden Kauf- bzw. Verkaufsorder als eine Bestätigung der Willenserklärung gemäß § 151 
BGB zum Selbsteintritt anzusehen. Im Falle des Selbsteintritts bestimmt sich der Kauf- bzw. Verkaufspreis entsprechend dem Preis des Ausführungsgeschäfts und dem 
Ausführungszeitpunkt im Sinne der vorgenannten Vorschriften, die gelten würden, wenn die Kauf- bzw. Verkaufsaufträge als Teil einer Nettoposition an die Investment-
gesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, weitergeleitet würden. Die vorgenannten Regelungen 
betreffend die Beauftragung der Bank durch den Kunden zur Bearbeitung im Voraus zu einem bestimmten Termin bzw. zur so zeitigen Veranlassung der Weitergabe, dass 
die Ausführung durch die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten zu einem bestimmten Termin erfolgt, gelten entsprechend.

24 SEPA-Basislastschrift;  
Verkürzung der Ankündigungsfrist/Scheckeinreichung

24.1 Lastschriften
Die Bank wird dem Kunden spätestens 1 Tag vor der Fälligkeit der SEPA-Basislastschrift-Zahlung den SEPA-Basislastschrift-Einzug ankündigen (z. B. durch Mitteilung auf 
der Wertpapierabrechnung). Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschriftbeträgen genügt eine einmalige Unterrichtung des Kunden vor dem ersten Last-
schrifteinzug und die Angabe der Fälligkeitstermine.
Das SEPA-Mandat ist die Grundlage für den Lastschrifteinzug. Das SEPA-Lastschriftmandat verliert seine Gültigkeit, wenn der Kunde oder Zahlungsempfänger dieses 
schriftlich widerruft bzw. nach dem letzten Lastschrifteinzug 36 Monate nicht in Anspruch genommen wurde. In diesen Fällen und bei Änderung des Girokontoinhabers 
ist die Erteilung eines neuen SEPA-Lastschriftmandates erforderlich.
24.2 Scheckeinreichung
Die Bank akzeptiert keine Schecks.
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Auszug aus:

Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen 
oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleis-
tungen gemäß § 312d Abs. 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246b 
EGBGB (Stand 1. Juli 2018 1. Januar 2019)

Steuern 
Für einen in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanleger gilt: 
Erträge aus Investmentfonds können als Kapitaleinkünfte ertragsteuerpflichtig sein.
Veräußerungsgewinne können gegebenenfalls auch bei z. B. Auflösung oder Verschmelzung von Investmentvermögen sowie bei Wertpapierüberträgen anfallen. Für 
Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden, gilt dies grundsätzlich nur, für Wertveränderungen, die ab dem 1. 
Januar 2018 eingetreten sind, soweit der Gewinn aus der Veräußerung dieser Investmentanteile 100.000 Euro übersteigt (Freibetrag). Dieser Freibetrag findet nur in der 
Veranlagung und nicht bei der Erhebung der Kapitalertragsteuer Anwendung; für bestimmte Investmentanteile gelten insofern jedoch Besonderheiten. 
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte steuerpflichtig.
Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) können bei der Zahlung von Erträgen, Veräußerungserlösen und Guthabenzinsen Kapitalertrag- und/oder 
sonstige Steuern anfallen, die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern. 
Die dargestellte steuerliche Behandlung kann sich ändern. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung einer Anlage in Investmentanteile oder auf dem Geldkonto sollte der 
Kunde sich an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. an seinen steuerlichen Berater wenden.

Auszug aus:

Besondere Bedingungen für das Geldkonto (Stand 1. Januar 2018 2019)
Grundsätzliche Regelungen für Geldkonten

5. Ermächtigung der Bank zur Begleichung offener Steuersalden
1. Soweit sich am letzten Bankarbeitstag des Monats ein offener Steuersaldo zu Lasten des Kunden ergibt – insbesondere im Fall des § 44 Absatz 1 Satz 7-9 7-11 

EStG –, ist die Bank berechtigt, anstelle einer diesbezüglichen Anzeige beim Betriebsstättenfinanzamt der Bank das Geldkonto in Höhe des offenen Steuersaldos 
zu belasten den Fehlbetrag gegen das Guthaben auf dem Geldkonto zu verrechnen und den offenen Steuerbetrag im Namen des Kunden an das Finanzamt zu
überweisen. Die Bank wird den Kunden hierüber mittels Kontoauszug informieren.

2.       Sofern nicht der Kunde oder bei mehreren Geldkontoinhabern ein anderer Geldkontoinhaber vor Zufluss der Kapitalerträge widerspricht, darf die Bank auch inso-
weit die Geldbeträge von diesem Geldkonto einziehen, wie eine eingeräumte Überziehungsmöglichkeit nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit das Geld-
konto kein ausreichendes Guthaben aufweist und auch ein Einzug im Rahmen der eingeräumten Überziehungsmöglichkeit ausscheidet, ist die Bank berechtigt,
den Fehlbetrag von einer ihr vom Kunden angegebenen externen Referenzbankverbindung per Lastschrift einzuziehen.
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Transparenz schaffen – die Basis für eine langfristig erfolgreiche 
Geschäftsbeziehung (Stand 1. Januar 2018 2019)

Wir sind davon überzeugt, dass langfristiger Unternehmenserfolg von der Fähig-
keit abhängt, geschäftliche Beziehungen nachhaltig und verantwortungsvoll zu 
gestalten. Ein wesentlicher Aspekt für eine langfristig erfolgreiche Geschäftsbe-
ziehung besteht in der Vermeidung von Interessenkonflikten, um das Risiko der 
Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu verhindern. Dennoch können die ge-
troffenen wirksamen organisatorischen oder verwaltungsmäßigen Vorkehrungen 
zur Verhinderung oder Bewältigung der Interessenkonflikte nicht ausreichen, um 
mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass eine Schädigung der Interes-
sen der Kunden vermieden wird. So gilt es, Interessenkonflikte zwischen Kunden, 
zwischen Kunden und der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ 
genannt) oder innerhalb der Unternehmensgruppe, welcher die Bank angehört, 
zu vermeiden. Das Interesse unserer Kunden genießt grundsätzlich Vorrang. Vor 
diesem Hintergrund und um unserer Verantwortung gerecht zu werden, haben 
wir in schriftlicher Form unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der 
Komplexität unserer Geschäfte angemessene  Grundsätze für den Umgang mit 
Interessenkonflikten festgelegt.

Danach unterliegen beispielsweise sowohl die persönlichen Wertpapiergeschäfte 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Wahrnehmung von Man-
daten und Nebentätigkeiten bei anderen Unternehmen (sowohl intern als auch 
extern) durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strengen Vorschriften und 
Kontrollen, damit Informationen, zu denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Zugang haben, nicht unrechtmäßig zum eigenen Vorteil genutzt werden 
können.

Interessenskonflikte können durch persönliche Beziehungen von Mitarbeitern, 
der Geschäftsführung der Bank, der  Geschäftsführung von Produktgebern und 
Kooperationspartnern, sowie deren verbundenen Personen entstehen oder aus 
Beziehungen der Fondsdepot Bank mit Emittenten von Finanzinstrumenten, z. B. 
bei der Erbringung von Dienstleistungen für Fondsgesellschaften.

Trotz dieser getroffenen wirksamen organisatorischen oder verwaltungsmäßigen 
Vorkehrungen zur Verhinderung oder Bewältigung der Interessenkonflikte lassen 
sich in den nachfolgend beschriebenen Fällen Interessenkonflikte nicht vollständig 
vermeiden. Ein solcher Interessenkonflikt kann unter Umständen aus der Tatsache 
resultieren, dass wir im Zusammenhang mit der Depotführung  und  der Abwick-
lung von Aufträgen eine zeitanteilige Bestandsprovision und/oder Vertriebsprovi-
sion, ggf. in der Gestaltung mit variablen Stufen (sog. Staffelprovisionen) von den 
die jeweiligen Investmentvermögen auflegenden Investmentgesellschaften ent-
gegennehmen, solange die Anteile oder Aktien an Investmentvermögen bei uns  
verwahrt werden. Die Höhe der zeitanteiligen Bestandsprovision berechnet sich 
in der Regel als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Anteile 
oder Aktien an Investmentvermögen. Schließlich gewähren uns Investmentge-
sellschaften sonstige monetäre Leistungen (z. B. künftige Projektkostenzuschüsse 
im Zusammenhang mit der Administration von Depots). 

Sofern die Bank als Vermögensverwalter tätig wird, darf sie generell keine Zu-
wendungen annehmen, sofern es sich nicht um geringfügige nicht-monetäre 
Zuwendungen handelt.

Zudem  unterliegen  auch  unsere  Vertriebspartner möglicherweise  Interes-
senkonflikten. Solche können aus der Tatsache resultieren, dass wir den Ver-
triebspartnern für ihre Dienstleistungen in Abhängigkeit zu den vermittelten 
Investmentvermögen und  Einlagen  eine zeitanteilige  Bestandsvergütung 
(Vertriebsfolgeprovision) und/oder  sonstige  nicht monetäre Zuwendungen 
(z. B. Schulungen, Incentive-Veranstaltungen, Einladung von Vermittlern, Give-
aways) gewähren. 

Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass Interessenskonflikte beim Beziehen 
von Research Reports oder anderen öffentlichen Äußerungen eines Research 
Analysten entstehen können. 

Bei zeitlich befristeten Sparplänen mit einer Kostenvorausbelastung wird Ihnen 
für den vergünstigten Erwerb von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen 
ein Abschlussentgelt berechnet. 

Nähere Informationen zu den genannten monetären und nicht monetären Zu-
wendungen und Kosten erhalten Sie in der gesetzlich vorgeschriebene (ex ante) 
Kosteninformation, die im Fall des reinen Ausführungsgeschäftes standardisiert 
erfolgt.

Sofern die Bank für Sie als Vermögensverwalter tätig wird, ergeben sich einige Be-
sonderheiten: Hier beauftragen Sie uns mit der  Verwaltung Ihrer Kapitalanlage und 
delegieren damit auch die Entscheidung über den Kauf und Verkauf von Finanz-
instrumenten an uns. Wir – oder ggf. von uns beauftragte Asset Manager – treffen 
diese Entscheidungen im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinie. 

Um den sich daraus ergebenden Interessenkonflikten entgegenzuwirken, wurden 
bei uns spezielle organisatorische Maßnahmen errichtet. Ein typischer Interes-
senkonflikt ergibt sich z. B. aus der Vereinbarung einer performanceabhängigen 
Vergütung, da dabei nicht auszuschließen ist, dass der Vermögensverwalter zur 
Erzielung einer möglichst hohen Performance und damit einer erhöhten Vergü-
tung unverhältnismäßige Risiken eingeht. Zur Vermeidung eines solchen Verhal-
tens werden besondere interne Überwachungs- und Kontrollhandlungen vorge-
nommen. 

Auch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Dezimalstellen bei der Berech-
nung der Stücke im Vergleich zur Preisfeststellung der Investmentgesellschaft 
mitunter nur verkürzt dargestellt werden. Hierbei erfolgt eine kaufmännische 
Rundung auf drei Dezimalstellen.

Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass wir Transaktionen in 
Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen grundsätzlich über die jeweiligen 
Investmentgesellschaften abwickeln. Auch wenn über andere Bezugsquellen, 
wie z. B. über die Börse, im Einzelfall günstigere Erwerbskonditionen möglich 
sein sollten, sehen wir diese Art der Abwicklung unter Berücksichtigung aller 
Umstände als die für Sie vorteilhaftere Abwicklung an.

Geldanlage ist Vertrauenssache. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst 
und nehmen diese Verantwortung gerne an.
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Besondere Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des 
InfoManager (Stand 1. Januar 2018 1. Juni 2019)

Im Nachfolgenden wird der Begriff Fondsbanking durch Online Banking ersetzt.

Teil A: Online Banking 

1. Leistungsangebot
(1) Der  Konto-/Depotinhaber  und  dessen  Bevollmächtigte können  Bankge-
schäfte mittels Online Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang ab-
wickeln. Zudem können sie Informationen der Bank mittels Online Banking ab-
rufen. Sie sind zusätzlich berechtigt, für die Auslösung eines Zahlungsauftrages 
einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz und für die Mitteilung von Informationen über ein Zahlungskonto einen 
Kontoinformationsdienst gemäß § 1 Absatz 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
zu nutzen.
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilneh-
mer“, Konto und Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich anders bestimmt.
(3) Zur Nutzung des Online Banking gelten die mit der Bank gesondert verein-
barten Verfügungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online Banking
Der Teilnehmer benötigt für die Nutzung des Online Banking die mit der Bank 
vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstru-
mente, um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen 
(siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4). Statt eines 
Personalisierten  Sicherheitsmerkmals kann  auch  ein  biometrisches  Merkmal 
des Teilnehmers zum Zwecke der Authentifizierung bzw. Autorisierung verein-
bart werden.
2.1 Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind personalisierte Merkmale, die die Bank 
dem Teilnehmer zum Zwecke der Authentifizierung bereitstellt. Personalisierte 
Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können, sind beispielsweise

 – die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
 – einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),
 – der Nutzungscode für die elektronische Signatur. 

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Authentifizierungsinstrumente sind personalisierte Instrumente oder Verfah-
ren, deren Verwendung zwischen der Bank und dem Kontoinhaber vereinbart 
wurden und die vom Teilnehmer zur Erteilung eines Online-Banking-Auftrags 
verwendet werden. Insbesondere mittels folgender Authentifizierungsinstru-
mente kann das Personalisierte Sicherheitsmerkmal (z. B. TAN) dem Teilnehmer 
zur Verfügung gestellt werden:

 – PIN-Brief,
 – Liste mit einmal verwendbaren TAN,
 – TAN-Generator, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines anderen elektroni-

schen Geräts zur Erzeugung von TAN ist,
 – Online-Banking-App auf einem mobilen Endgerät (zum Beispiel Mobiltele-

fon)zum Empfang oder Erzeugung von TAN,
 – mobiles Endgerät (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang von TAN per SMS (mo-

bileTAN),
 – Chipkarte mit Signaturfunktion oder
 – sonstiges Authentifizierungsinstrument, auf dem sich Signaturschlüssel be-
finden.

3.  Zugang zum Online Banking 
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online Banking, wenn

 – dieser die Kontonummer oder seine individuelle Teilnehmerkennung und seine 
PIN oder elektronische Signatur übermittelt oder sein biometrisches Merkmal 
eingesetzt hat,

 – die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilneh-
mers ergeben hat und

 – keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online Banking kann der Teilnehmer Infor-
mationen abrufen oder Aufträge erteilen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer Zahlungsaufträge über 
einen  Zahlungsauslösedienst  auslöst  und  Zahlungskontoinformationen  über 
einen Kontoinformationsdienst anfordert (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3).

4. Online-Banking-Aufträge 
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung 
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (zum Beispiel Überweisungen) 
zu deren Wirksamkeit mit dem von der Bank bereit gestellten Personalisierten 
Sicherheitsmerkmal (z. B. TAN) oder mit dem vereinbarten biometrischen Sicher-
heitsmerkmal autorisieren und der Bank mittels Online Banking übermitteln. Die 
Bank bestätigt mittels Online Banking den Eingang des Auftrags. Die Sätze 1 und 
2 gelten auch, wenn der Teilnehmer einen Zahlungsauftrag über einen Zahlungs-
auslösedienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3) auslöst und übermittelt.
4.2 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb 
des Online Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit 
im Online Banking ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die Abwick-
lung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) auf der Online-Ban-
king-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebe-
nen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der 
Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Bank angegebenen oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder 
fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Ge-
schäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedin-
gungen vorliegen:
• Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert.
• Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (zum Beispiel 

Wertpapierorder) liegt vor.
• Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
• Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht über-

schritten.
• Die weiteren Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auf-

tragsart  maßgeblichen  Sonderbedingungen  (zum  Beispiel  ausreichende 
Kontodeckung  gemäß  den  Bedingungen  für  den  Überweisungsverkehr) 
liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Online-
Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auf-
tragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die 
Bank den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen. Sie wird dem Teilnehmer hie-
rüber mittels Online Banking eine Information zur Verfügung stellen und soweit 
möglich dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die 
zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

6. Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die 
mittels Online Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Technische Verbindung zum Online Banking 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online Banking 
über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle 
(zum Beispiel Internetadresse) herzustellen. Zur Auslösung eines Zahlungs-
auftrags und zum Abruf von Informationen über ein Zahlungskonto kann der 
Teilnehmer die technische Verbindung zum Online Banking auch über einen 
Zahlungsauslösedienst beziehungsweise einen Kontoinformationsdienst (siehe 
Nr. 1 Absatz 1 Satz 3) herstellen.
7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und 

sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat:
• seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim 

zu halten sowie
• sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff 

anderer Personen sicher zu verwahren.
Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, 
kann in Verbindung mit der Kenntnis des dazugehörigen Personalisierten Si-
cherheitsmerkmals das Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen. Die 
Geheimhaltungspflicht bezüglich der Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Teilnehmer diese zur Erteilung eines Zahlungs-
auftrags oder zum Abruf von Informationen über ein Zahlungskonto an den von 
ihm  ausgewählten  Zahlungsauslösedienst  beziehungsweise  Kontoinformati-
onsdienst übermittelt (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3).
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht ungesichert elektronisch 

gespeichert werden.
• Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, 

dass andere Personen dieses nicht ausspähen können.
• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht per E-Mail weitergege-

ben werden.
• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal (z. B. PIN) darf nicht zusammen mit 

dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.
• Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines Auftrags oder der 

Aufhebung einer Sperre nicht mehr als eine TAN verwenden.
• Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen 

werden (zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online 
Banking genutzt werden. 
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7.3 Sicherheithinweis der Bank 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank 
zum Online Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetz-
ten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.
7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten 

• Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-
Auftrag (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, 
Wertpapier-Kennnummer) im Kundensystem oder über ein anderes Ge-
rät des Teilnehmers (zum Beispiel Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit 
Display) zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der 
Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für 
die Transaktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer

• den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die 
missbräuchliche Verwendung oder

• die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstru-
ments oder eines seiner Personalisierten Sicherheitsmerkmale 

fest, muss der  Teilnehmer die  Bank  hierüber  unverzüglich  unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit 
auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der  
Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
• den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis 

seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
• das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheits-

merkmal verwendet, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte  
Aufträge 

Der Konto-/Depotinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre 
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperr-
anzeige nach Nummer 8.1, 
• den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
• sein Authentifizierungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn
• sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu 

kündigen,
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifi-

zierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals dies 
rechtfertigen oder

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwen-
dung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeb-
lichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal 
beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Konto-/Depotinhaber unverzüglich.
9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten  

Authentifizierungsinstruments
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge 
der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.
(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines ei-
genen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge 
falsch eingegeben wird.
(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstrumente können 
dann nicht mehr für das Online Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann 
sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des On-
line Banking wiederherzustellen.

10. Haftung
10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-

Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
Online-Banking-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung 
und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Online-Banking-Verfü-
gung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonder-
bedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedin-
gungen für das Wertpapiergeschäft).
10.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuchlicher Nutzung 

eines Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder eines Authentifizie-
rungsinstruments

10.2.1  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge vor der Sperranzeige 

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekom-
menen Authentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen 

Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für 
den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, 
ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.
(2) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflich-
tet, wenn 

 – es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhanden-
kommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des Authentifizie-
rungsinstruments vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgangzu bemerken, 
oder

 – der Verlust des Authentifizierungsinstruments durch einen Angestellten, ei-
nen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder eine 
sonstige  Stelle,  an  die  Tätigkeiten  des  Zahlungsdienstleisters  ausgelagert 
wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Anzeige- 
und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt, trägt der Kontoinhaber abweichend von den Absätzen 1 und 2 den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er 
• den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die 

missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des 
Personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1 Absatz 1),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal ungesichert elektronisch gespei-
chert hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal nicht geheim gehalten hat und der 
Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 1),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal per E-Mail weitergegeben hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 3. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstru-
ment vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 
7.2 Absatz 2 4. Spiegelstrich),

• mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 5. Spiegelstrich),

• beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen wer-
den (z. B. Mobiltelefon), auch für das Online Banking nutzt (siehe Nummer 
7.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich).

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kun-
denauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht 
verlangt hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 68 
Absatz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz verpflichtet war. Eine starke Kunden-
authentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei vonein-
ander unabhängigen Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das der 
Teilnehmer weiß, z. B. PIN), Besitz (etwas, das der Teilnehmer besitzt, z. B. TAN-
Generator) oder Inhärenz (etwas, das der Teilnehmer ist, z. B. Fingerabdruck).
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Verfü-
gungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte 
Verfügungslimit.
(6) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1. und 3 
verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte.
(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
• Der  Kontoinhaber  haftet  für  Schäden  aufgrund  von  nicht  autorisierten 

Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1 
und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

• Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine An-
wendung.

10.2.2 Haftung des Depotinhabers bei nicht autorisierten Wertpapier-
transaktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf 
der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungs-
instruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Personali-
sierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungsinstruments und ist der 
Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Depotinhaber und die Bank 
nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens. 
10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt 
sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entste-
henden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht
gehandelt hat.
10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru-
hen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können.
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Teil B: InfoManager
1. Hinterlegung von Dokumenten, Verzicht auf postalischen Versand 
(1) Die Bank stellt dem Teilnehmer alle Dokumente, Mitteilungen und Erklä-
rungen (im Nachfolgenden „Dokumente“ genannt) wie z. B. AGB-Änderungen, 
Mitteilungen über Zinssatzänderungen und Depotabrechnungen im InfoMana-
ger zur Verfügung, soweit nicht ausdrücklich Schriftform vorgeschrieben ist. Der 
Teilnehmer kann die im InfoManager hinterlegten Dokumente ansehen, ausdru-
cken und herunterladen.
(2) Der Teilnehmer verzichtet ausdrücklich auf den postalischen Versand der für 
das Depot in den InfoManager eingestellten Dokumente.
(3) Die Bank behält sich vor, Dokumente postalisch bzw. auf andere Weise dem 
Teilnehmern zur Verfügung zu stellen, wenn dies gesetzliche Vorgaben erfor-
derlich machen oder es aufgrund anderer Umstände unter Berücksichtigung 
der Anlegerinteressen zweckmäßig erscheint, weil z. B. der InfoManager zeit-
weise nicht zur Verfügung steht. Die Bank behält sich vor, die Auswahl der in den 
InfoManager einzustellenden Dokumente zu ändern.

2. Kontrollpflicht, Information des Teilnehmers
(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet, den InfoManager auf den Eingang neuer 
Dokumente zu kontrollieren, die hinterlegten Dokumente abzurufen sowie deren 
Inhalt zu überprüfen. Die Kontrolle ist regelmäßig und zeitnah, insbesondere je-
doch dann vorzunehmen, wenn aufgrund eines zuvor erteilten Auftrages mit 
der Einstellung neuer Dokumente zu rechnen ist. Eventuelle Unstimmigkeiten 
sind der Bank unverzüglich anzuzeigen.
(2) Die Bank wird den Teilnehmer bei Einstellung eines neuen Dokuments per 
E-Mail hierüber informieren. Diese E-Mail dient jedoch lediglich der Information 
und entbindet den Teilnehmer nicht von seiner Kontrollpflicht.
(3) Dokumente, die dem Teilnehmer im InfoManager hinterlegt werden, gelten 
mit Einstellung und der Möglichkeit des Abrufs als zugegangen.

3.  Verfügbarkeit, Unveränderbarkeit von Dokumenten, Haftung
(1) Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit des InfoMana-
ger aufgrund von Störungen von Netzwerk oder Telekommunikationsverbin-
dungen, höherer Gewalt, aufgrund von für den reibungslosen Betriebsablauf 
erforderlichen Wartungsarbeiten oder sonstiger Umstände eingeschränkt oder 

zeitweise ausgeschlossen sein kann.
(2) Die in den InfoManager eingestellten Dokumente werden dem Teilnehmer 
im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Die Bank garantiert die Unveränderbar-
keit der Daten, sofern die Daten im InfoManager gespeichert oder aufbewahrt 
werden. Werden Dokumente außerhalb des InfoManager gespeichert, aufbe-
wahrt oder in veränderter Form in Umlauf gebracht, wird die Bank hierfür keine 
Haftung übernehmen.
(3) Die Anerkennung der im InfoManager gespeicherten Dokumente durch 
Steuer- oder Finanzbehörden kann durch die Bank nicht gewährleistet werden. 
Eine vorherige Erkundigung beim zuständigen Finanzamt obliegt dem Teilneh-
mer.

4. Dauer der Hinterlegung
Im InfoManager werden die Dokumente des laufenden sowie des vorherigen 
Kalenderjahres vorgehalten. Jeweils zum Kalenderjahreswechsel wird die Bank 
die Dokumente des vorvergangenen Jahres automatisch und ohne zusätzliche 
Mitteilung an den Teilnehmer aus dem InfoManager entfernen.

5. Kündigung, Beendigung der Geschäftsbeziehungen 
(1) Der Teilnehmer kann ohne Angabe von Gründen die Nutzung des InfoMa-
nager jederzeit kündigen. Ab Zugang der Kündigung zuzüglich einer angemes-
senen Bearbeitungszeit werden alle Dokumente entgeltpflichtig per Post an die 
vom Teilnehmern angegebene Adresse versendet.
(2) Die Bank kann die Nutzung des InfoManager mit einer Frist von zwei Mo-
naten kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt hiervon unberührt. Sämtliche nach Wirksamwerden der Kündigung 
erstellten Dokumente werden gemäß den Allgemeine Geschäftsbedingungen 
und den Sonderbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH dem Teilnehmern 
postalisch zugesandt.
(3) Der Teilnehmer verpflichtet sich, bis zum Wirksamwerden der Kündigung 
bzw. zur Beendigung der Geschäftsbeziehung alle im InfoManager gespeicherten 
Dokumente zu kontrollieren und diese eventuell auszudrucken oder abzuspei-
chern. Eine Verpflichtung zum nachträglichen unentgeltlichen Versand von den 
zu diesem Zeitpunkt in den InfoManager eingestellten Dokumenten besteht nicht.

Teil C: Schlussbestimmungen
1. Kommunikation und technische Anforderungen 
(1) Zur  Durchführung  von  Bankgeschäften  über  das  Online Banking Portal 
benötigt der Teilnehmer eine eigene Zugangskennung und eine Zugangs-PIN. 
Nach Eingabe seiner Transaktionsdaten erhält der Teilnehmer bei Nutzung des 
sogenannten Push TAN Verfahrens eine TAN via APP angezeigt, welche zur Au-
thentifizierung seiner Transaktion gültig ist. Für die Generierung und Anzeige 
einer einmaligen TAN wird die Fondsdepot Bank Push TAN APP benötigt. Diese 
kann der Teilnehmer auf einem Android oder IOS betriebenen Gerät installieren. 

Die Freischaltung der APP für seine Konten muss der Teilnehmer mit dem per 
Post  zugesandten  Aktivierungscode  veranlassen. Für  jede Zugangskennung 
kann nur ein mobiles Gerät registriert werden.
(2) Im Falle vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken 
wird die Bank den Teilnehmer per Post unterrichten.

2. Änderungen der Besondere Bedingungen
Für Änderungen dieser Besondere Bedingungen gilt Ziffer 1.2 der AGB.
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